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der Delegierten Verordnung der Kommission vom 13. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente 
durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare 
Auswirkungen von Derivatekontrakten innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung 

von Vorschriften und Pflichten 
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Erwägungsgrund 7: 

 

anstatt: „Werden OTC-Derivatekontrakte von bestimmten Gegenparteien primär mit dem Ziel 
geschlossen, die Anwendung der Clearingpflicht oder der Risikominderungsverfahren zu umgehen, 
die für Einrichtungen gelten, die normalerweise Gegenpartei des Kontrakts gewesen wären, so sollte 
dies als Umgehung der in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 niedergelegten Vorschriften und 
Pflichten betrachtet werden, da dadurch die Erreichung eines der Ziele der Verordnung, nämlich die 
Minderung des Gegenparteiausfallrisikos, behindert wird.“ 

muss es heißen:   „Werden OTC-Derivatekontrakte von bestimmten Gegenparteien primär mit dem 
Ziel geschlossen, die Anwendung der Handelspflicht zu umgehen, die für Einrichtungen gilt, die 
normalerweise Gegenpartei des Kontrakts gewesen wären, so sollte dies als Umgehung der in der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 niedergelegten Vorschriften und Pflichten betrachtet werden, da 
dadurch die Erreichung eines der Ziele der Verordnung, nämlich die Minderung des 
Gegenparteiausfallrisikos, behindert wird.“. 

Artikel 4 Absatz 2: 

anstatt: „Diese Verordnung gilt ab dem in Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
genannten Datum.“ 

muss es heißen:   „Diese Verordnung gilt ab dem 3. Januar 2018.“. 
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